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RS OGH 1962/12/13 5Ob289/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1962

Norm

JN §54 ff

JN §56

ZPO §448 a

Rechtssatz

Es widerspricht den ö3entlich - rechtlichen Grundsätzen des Prozeßrechtes, dem Kläger die Bestimmung des

anzuwendenden Verfahrens (ordentliches oder Bagatellverfahren) zu überlassen. Daher steht in solchen Fällen sowohl

dem Gericht ein Überprüfungsrecht als auch dem Beklagten das Recht zu, gegen die Bewertung des Klägers

Einwendungen zu erheben.
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